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1 ANLASS UND METHODE 
Die Firma August Gründker Bauunternehmen & Bedachung GmbH plant in Bad Iburg, Ortsteil 
Glane, Flur 11, Gemarkung Glane-Visbek, auf den Flurstücken 7/2, 8, 9/1, 9/2 sowie 15/1 eine 
Baulandentwicklung auf 11.250 m² in Verbindung mit der Neuaufstellung bzw. Änderung eines 
Bebauungsplans. Gegenstand der Planung ist der Rückbau der ehemaligen Grundschule Glane 
sowie die anschließende städtebauliche Neuentwicklung des Areals. 

Im Rahmen des geplanten Abbruchs der ehemaligen Grundschule sowie der möglichen Beseiti-
gung von Gehölzen des angrenzenden Schulhofgeländes wurde im Einvernehmen mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises Osnabrück (Frau Haimann) die Überprüfung der be-
troffenen Gebäude und Flächen einschließlich der Gehölzbestände auf mögliche Vorkommen 
planungsrelevanter Arten abgestimmt. Diese erfolgt in Form einer erweiterten artenschutzrecht-
lichen Potenzialanalyse sowie der Festlegung ggf. erforderlicher Ersatzmaßnahmen (28.03.2025).  

In der vorliegenden erweiterten artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse wird geprüft, ob arten-
schutzrechtlich relevante Tierarten von dem geplanten Abbruch der Gebäudeteile sowie der mög-
lichen Gehölzentfernung betroffen sein könnten. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse werden eben-
falls im vorliegenden Bericht dargelegt.  

Die entsprechenden Erfassungen vor Ort erfolgten am 27.03.2025 sowie am 25.04.2025. Im Rah-
men der erfolgten Begehungen wurden die Gebäudeteile und Gehölze der angrenzenden Schul-
hoffläche begutachtet sowie auffallende Arten aufgenommen. Auf Grundlage der Vor-Ort-Bege-
hungen sowie der Auswertung vorhandener Daten erfolgt eine Potenzialabschätzung der Pla-
nungsfläche aus artenschutzrechtlicher Sicht. 
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Abb. 1-1  Übersicht über die Vorhabenfläche (rote Umrandung), betroffene Gebäude (rotes „x“) des 

geplanten Abrisses sowie der Schulhoffläche 

Für das beschriebene Vorhaben ist eine erweiterte artenschutzrechtliche Potenzialanalyse zu er-
stellen. Diese dient der Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG), mit denen die europarechtlichen Vorgaben in nationales 
Recht umgesetzt wurden. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wird 
geprüft, ob das Planvorhaben mit den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG vereinbar ist. Gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG bezieht sich diese Prüfung auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und die europäischen Vogelarten. In der vorliegenden erweiterten artenschutzrechtlichen Poten-
zialanalyse werden die Ergebnisse dokumentiert und zusammenfassend dargestellt. 

 



August Gründker Bauunternehmen & Bedachungen GmbH  
Erweiterte Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse Bad Iburg, Ortsteil Glane 

 
7 

 

2 GRUNDLAGEN 

2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist spe-
ziell zu prüfen, ob das Planvorhaben mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des BNatSchG 
vereinbar ist. Da die vorliegenden Planungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unter-
liegen, greifen für die Verfahren die Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Demnach sind 
die nachstehend aufgelisteten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG auf die europäisch ge-
schützten Arten zu beschränken, die die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie sämtliche 
wild lebende europäische Vogelarten umfassen. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist si-
cher auszuschließen, dass 

1. wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten verletzt oder getötet oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden [§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG],  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden [§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG], 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört 
werden [§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG] als auch dass 

4. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen, sie oder 
ihre Standorte beschädigt oder zerstört werden [§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG]. (Zugriffsver-
bote)  

Dabei gilt gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG, dass ein Verstoß gegen Nr. 3 nicht vorliegt, soweit die öko-
logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dazu können auch vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (sogenannte CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-
measures)) festgesetzt bzw. dem Planvorhaben verbindlich zugeordnet werden, sofern diese für 
einen Funktionserhalt erforderlich sind. 

Auch können nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zuständige Behörden in folgenden Fällen von den Ver-
boten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

• „zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden,  

• zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 
dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  
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• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder  

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.“ 

Voraussetzungen für eine Ausnahme sind, dass keine zumutbaren Alternativen gegeben sind und 
sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Arti-
kel 16 Abs. 1 FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält. Zudem sind Artikel 16 Abs. 3 FFH-RL 
und Artikel 9 Abs. 2 V-RL zu beachten. 

Wenn die Durchführung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Belastung führen würde, kann eine 
Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten des § 44 beantragt werden. Diese Regelung be-
zieht sich jedoch auf seltene Einzelfälle. 

Für häufige, ubiquitäre „Allerweltsarten“ kann i. d. R. davon ausgegangen werden, dass nicht ge-
gen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erheblichen Störungen der 
lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie 
keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
entstehen). Vorhabenbedingte Störungen betreffen aufgrund der i. d. R. großen räumlich zusam-
menhängenden Populationen und sehr hohen Individuenzahlen erfahrungsgemäß nur Bruchteile 
der lokalen Population. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
und damit die Erfüllung des Verbotstatbestandes der erheblichen Störung kann unter diesen Vo-
raussetzungen ausgeschlossen werden.  

Im Folgenden wird durch eine überschlägige artenschutzrechtliche Potenzialanalyse geklärt, ob 
und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Vor dem Hinter-
grund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit wurden alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 
einbezogen. Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffende Art 
eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung erforderlich.  

2.2 ARTENSPEKTRUM 

2.2.1 ERMITTLUNG DER RELEVANTEN ARTEN 

In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach § 17 
Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassene Eingriffe auf europäische Vogelarten und Arten des An-
hangs IV FFH-RL begrenzt. Eine Prüfung der Verbotstatbestände für weitere Arten, die in ihrem 
Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwort-
lich ist, ist zurzeit nicht vorgesehen, da die entsprechende Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG noch nicht erlassen wurde. 
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Die Arten des Anhang IV FFH-RL sind grundsätzlich einer vertieften artenschutzrechtlichen Beur-
teilung zu unterziehen, soweit sie im vom Vorhaben betroffenen Bereich vorkommen und eine 
Beeinträchtigung nicht auszuschließen ist.  

Aufgrund der sehr großen Anzahl besonders geschützter Vogelarten wurden von der Niedersäch-
sischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr methodische Hinweise zur Eingrenzung re-
levanter Arten herausgegeben (Anwendung der RLBP, Ausgabe 2009) Stand März 2011 (NLSTV 
2011)).  

Der vorliegende Artenschutzprüfung orientiert sich im Folgenden an dieser Vorgehensweise. 
Demnach werden bei den europäischen Vogelarten in der Regel die Arten des Anhangs I der VS-
RL, die Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-RL (regelmäßig auftretende Zugvogelarten) und Arten der 
Roten Liste Niedersachsens und Deutschlands (mit Status 1, 2, 3 und R, ausgewählte Arten des 
Status V) sowie Koloniebrüter mit mehr als 5 Paaren einer einzelartbezogenen Prüfung unterzo-
gen, sofern eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus werden dieje-
nigen Vogelarten betrachtet, die diese Kriterien zwar nicht erfüllen, aber gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG streng geschützt sind. 

Die übrigen europäischen Vogelarten werden ökologischen Gruppen (oder auch „Gilden“) zuge-
ordnet, welche im Bezug zu den Wirkfaktoren des Vorhabens eine gleichartige Betroffenheit ver-
muten lassen. Für diese häufigen, ubiquitären Vogelarten (wie z. B. Amsel, Singdrossel, Rotkehl-
chen usw.) kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erheblichen Störungen der lokalen Population, keine 
Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren 
Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Bezüglich des Störungstatbestandes kann davon ausgegangen werden, dass räumlich zusam-
menhängende lokale Populationen für diese Arten großflächig abzugrenzen sind und i. d. R. sehr 
hohe Individuenzahlen aufweisen. Vorhabenbedingte Störungen betreffen daher nur Bruchteile 
der lokalen Population. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
und damit die Erfüllung des Verbotstatbestandes der erheblichen Störung kann unter diesen Vo-
raussetzungen ausgeschlossen werden.  

Da ubiquitäre Vogelarten keine besonderen Habitatanforderungen stellen, wird davon ausgegan-
gen, dass die im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen Kompensationsmaßnahmen zur 
Bewahrung des Status-quo von Natur und Landschaft ausreichend sind, um die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu er-
halten. Der räumliche Zusammenhang ist für diese Arten so weit zu fassen, dass bis zur vollen 
Wirksamkeit der Kompensationsmaßnahmen möglicherweise auftretende, vorübergehende Ver-
luste an Brutrevieren nicht zu einer Einschränkung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang führen. 

Aufgrund der weiten Verbreitung und der ubiquitären Lebensweise vieler „nicht-planungsrelevan-
ter“ Vogelarten kann davon ausgegangen werden, dass diese Gruppe von Arten (Allerweltsarten) 
in nahezu jedem Lebensraum vorkommt. Dies bedeutet, dass der Eintritt von 



August Gründker Bauunternehmen & Bedachungen GmbH  
Erweiterte Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse Bad Iburg, Ortsteil Glane 

 
10 

 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen in Form einer Verletzung oder Tötung von Indivi-
duen i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bei der Umsetzung von Bauvorhaben während der Brut-
zeit nicht ausgeschlossen werden kann. Andernfalls ist das Nichtvorliegen der Verbotstatbe-
stände für diese Arten in geeigneter Weise im Artenschutzbeitrag bzw. den Verfahrensunterlagen 
zu dokumentieren. Eine entsprechende allgemeine Begründung wird bei der Zusammenfassung 
der Prüfergebnisse explizit erfolgen. Ist der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den aufgrund der potenziell für diese Arten als Fortpflanzungs- und Ruhestätte und/oder anteili-
ges Nahrungshabitat bestehenden Eignung der von den Planungen betroffenen Strukturen nicht 
sicher auszuschließen, so sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Diese lassen 
sich überwiegend bereits durch die Berücksichtigung einer auf Kernbrut- und Aufzuchtzeiten ab-
gestimmten Baufeldfreimachung realisieren. 

2.2.2 BERÜCKSICHTIGUNG SONSTIGER ARTENVOR-
KOMMEN 

Auf Grundlage des Umweltschadensgesetzes (USchadG) können im Falle eines Umweltscha-
dens bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanierungspflichten auf den Verantwortli-
chen zukommen. Als eine Schädigung im Sinne des Gesetzes wird jeder Schaden verstanden, der 
erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands der nachfolgend genannten Lebensräume und Arten hat. Gegenstand des 
USchadG sind die Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4 Abs. 2 (regelmä-
ßig auftretende Zugvogelarten) der Vogelschutzrichtlinie sowie deren Lebensräume.  

2.3 VERWENDETE DATENGRUNDLAGE 

BRUTVÖGEL 

Bei den Begehungen am 27.03.2025 sowie am 25.04.2025 wurde der gesamte Vorhabenbereich 
und das Umfeld auf ihre Eignung als Lebensraum für verschiedene Artengruppen untersucht 
(u. a. als Fortpflanzungsstätte und Nahrungshabitat). Dabei wurden auch anwesende Arten er-
fasst, wobei die für die vorliegende Potenzialanalyse durchgeführte Erhebung – auch aufgrund 
der Abstimmung mit der UNB, den auf der Vorhabenfläche vorhandenen Strukturen sowie 
schlussendlich der erlangten Erkenntnisse - wichtige Grundlagen liefert.  

FLEDERMÄUSE 

Die Beurteilung des Konfliktpotenzials und der artenschutzrechtlichen Belange findet auf Grund-
lage der durchgeführten vorhabenbedingten Kartierungen von Fledermäusen aus dem Jahr 2025 
(BÜRO KLÜPPEL-FAUNISTIK 2025) statt. 
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Die Kartierung erfolgte an insgesamt vier Terminen im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni so-
wie Mitte Dezember. Die angewendeten Methoden und Zeitpunkte der Durchführung der Kartie-
rung können der Tab. 2-1 entnommen werden. 

Tab. 2-1: Untersuchungszeiträume und -methodik 

Untersuchungsdatum Untersuchungsmethode 

08.05.2025 Abendliche Ausflugsbeobachtung 

12.06.2025 Morgendliche Einflugsbeobachtung 

30.06.2025 Gebäudekontrolle 

16.12.2025 Baumkontrolle 

WEITERE ARTEN 

In der Datensammlung „Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen Niedersachsen 
(NLWKN)“ (2011) liegen für den unmittelbaren Vorhabenbereich (Quadrant 38143) keine aktuel-
len Hinweise auf Vorkommen von Weichtieren, Fischen, Libellen, Schmetterlingen, Käferarten, 
Farn-, Blütenpflanzen und Flechten sowie Amphibien und Reptilien (Anhang IV-Arten) vor.  

2.4 BESCHREIBUNG DES 
VORHABENBEREICHES SOWIE RELEVANTE 
HABITATSTRUKTUREN 

Im März und April 2025 fanden Begehungen des Gebietes zur Erfassung relevanter Lebensräume 
sowie zur Abschätzung der Habitateignung statt. 

Der rund 11.250 m² große Vorhabenbereich liegt im Ortsteil Glane der Stadt Bad Iburg im Land-
kreis Osnabrück. Östlich grenzt der Vorhabenbereich an die Schulstraße, nördlich an die Bach-
straße. Im Westen wird die Fläche durch den Glaner Bach begrenzt, im Süden durch die vorhan-
dene Wohnbebauung der Kurze Straße. 

Die Umgebung der Vorhabenfläche ist überwiegend durch Einfamilienhausbebauung mit zuge-
hörigen Gärten geprägt. Charakteristisch ist der angrenzende Glaner Bach, der jedoch von der 
weiteren Planung unberührt bleibt. Bei den angrenzenden Gärten handelt es sich überwiegend 
um Zier- und Nutzgärten. Die Wohnhäuser sind größtenteils moderner Bauweise bzw. saniert, so-
dass dort nur ein geringes Potenzial für das Vorkommen planungsrelevanter Arten (Gebäudebe-
wohner) besteht. 

Das vergleichsweise größere Habitatpotenzial weist der Schulgebäudekomplex auf. Dieser bietet 
mit verschiedenen älteren Gebäudeteilen, Dachböden, Außenfassaden sowie Ziegeldächern po-
tenzielle Strukturen für siedlungstypische Arten, insbesondere für gebäudebewohnende Vogel- 
und Fledermausarten. Darüber hinaus finden sich innerhalb des Vorhabenbereichs neben den 
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versiegelten Flächen des Schulhofes mehr oder weniger gepflegte Grünflächen, Altbäume, He-
cken sowie Strauchbestände, welche ebenfalls Potenzial- als Brut- und Nahrungshabitat für sied-
lungstypische Brutvogelarten haben (vgl. Abb. 2-1 bis 2-6). Der Baumbestand zeichnete sich vor 
allem durch die Arten Ahorn, Birke, Eiche, Kastanie aus. Die Heckenstrukturen setzten sich über-
wiegend aus Kirschlorbeer und Liguster zusammen. Vereinzelt konnte auch Bambusbüsche ent-
lang des Schulgebäudes festgestellt werden. 

Insgesamt ist der Vorhabenbereich deutlich anthropogen überprägt. Es ist daher allenfalls mit 
dem Vorkommen typischer Arten der Siedlungsbereiche zu rechnen, die Nischen, Spalten oder 
Gehölzstrukturen nutzen. Die biologische Vielfalt im unmittelbaren Vorhabenbereich ist insge-
samt als gering einzustufen; ein hoher Artenreichtum ist aufgrund der vorhandenen Größe und 
Qualität der Habitatstrukturen nicht zu erwarten. 

Die nachfolgenden Abbildungen geben Eindrücke vom Vorhabenbereich wieder. Weitere Bilddo-
kumentationen der Untersuchung können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

 

 

 
Abb. 2-1 Betroffenes Schulgebäude   Abb. 2-2 Schulgebäude inkl. Schulhof mit 

Gehölbeständen  
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Abb. 2-3 Schulgebäude und Heckenstruktu-

ren  
 Abb. 2-4  Betroffene Gehölze entlang der 

Schulstraße  

 

 

 
Abb. 2-5 Schulhoffläche mit Gehölzen   Abb. 2-6  Schulhoffläche mit Gehölzen ent-

lang des Glaner Baches  
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3 ERGEBNISSE DER ERWEITERTEN 
ARTENSCHUTZRECHTLICHEN 
POTENZIALANALYSE 

3.1 ARTENSPEKTRUM UND WIRKFAKTOREN 
In der Summe liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf ein Vorkommen 
(NLWKN 2011) von Weichtieren, Fischen, Libellen, Schmetterlingen, Käferarten, sowie Farn-, Blü-
tenpflanzen und Flechten (Anhang IV-Arten) im Planungsraum vor. Für Amphibien und Reptilien, 
insbesondere mit gefährdeten Arten, sind Vorkommen im Vorhabenbereich aufgrund von fehlen-
den (Laich-)Gewässern und passenden Lebensraumtypen nicht zu erwarten. Dementsprechend 
werden die nachfolgenden Betrachtungen auf die Gruppen Säugetiere (Fledermäuse) und Vögel 
reduziert. 

Für Vögel sind die im Plangebiet neben dem Schulgebäudekomplex vorhandenen Altbäume, He-
cken sowie Büsche als potenzielle Brutstätten auszumachen. Für die Gruppe der Fledermäuse 
kommen Nischen und Spalten der vorhandenen Schulgebäude als Quartiere, Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten infrage. Zudem weist die Schulhoffläche ein potenzielles Nahrungshabitat für 
die Arten auf. Bei der Abschätzung der potenziellen Auswirkungen der Planung sind bau-, anlage- 
und betriebsbedingte Wirkfaktoren zu beachten. 

BAUBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Im Rahmen der Bautätigkeit kann es durch Baulärm und Lichtemissionen zu Störungen von Tieren 
während der Brutzeit kommen. Außerdem können zur Brutzeit die Fortpflanzungsstätten von Vö-
geln oder Jungvögeln getötet werden. 

ANLAGEBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Es kann zu einer Veränderung der abiotischen Standortfaktoren (Veränderung des Bodens, der 
hydrologischen Verhältnisse und der Temperaturverhältnisse) und der Vegetations- und Biotop-
struktur kommen. Durch Flächenbeanspruchung kann es zudem zu Versiegelung und zu einer 
Zerschneidung von Lebensräumen kommen. 

BETRIEBSBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

Bauwerke, aber auch beseitigte Gehölzbestände können insbesondere bei Vogelarten zur Mei-
dung von Flächen führen. Die vermehrte Anwesenheit von Menschen kann zur Beunruhigung von 
Arten und damit zur Meidung von Flächen führen. Auch die Lebensraumeignung benachbarter 
Flächen kann dadurch vermindert werden. Betriebsbedingt ist von einem Totalverlust der Habi-
tatstrukturen im Vorhabenbereich auszugehen.  
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3.2 FLEDERMÄUSE 
Im Zuge der durchgeführten Artenschutzkontrolle im Bereich der ehemaligen Grundschule Glane 
gab es keine Hinweise auf Wochenstubenverbände in bzw. am Gebäudekomplex. Während sich 
im Rahmen der Ein- bzw. Ausflugskontrolle keine Hinweise auf Quartiere ergaben, wurde wäh-
rend der optischen Gebäudebegutachtung aufgrund von Kotfunden ein Einzelquartier dokumen-
tiert. Eine tatsächliche Quartiernutzung innerhalb des Kontrollzeitraums konnte nicht nachge-
wiesen werden. Bei einem Quartierverlust von Fledermäusen bleibt die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang erhalten, da diese aufgrund ihrer hohen Flexibilität und Quartiers-
wechselfrequenz genügend Quartiere im Umfeld kennen und / oder sie grundsätzlich in der Lage 
sind, neue Quartiere zu erschließen (BÜRO KLÜPPEL-FAUNISTIK 2025).  

Ebenfalls wurden alle Bäume auf dem Gelände mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) von 25 
cm oder mehr auf geeignete Strukturen für Fledermausarten untersucht. Geeignete Baumstruk-
turen wurden dabei bis zu einer Höhe von 4 m endoskopisch kontrolliert. Im Rahmen der Baum-
kontrolle konnten keine geeigneten Quartierstrukturen für Fledermäuse festgestellt werden. 
(Büro Klüppel-Faunistik 2025). 

Um Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) sicher ausschließen zu 
können, werden folgende Vermeidungsmaßnahmen veranschlagt (BÜRO KLÜPPEL-FAUNISTIK 2025): 

• Der Gebäudeabriss sowie die Gehölzentfernung ist außerhalb der Aktivitätszeit der Fle-
dermäuse (Anfang April bis Ende Oktober) durchzuführen. Sollten während der Abbruch-
arbeiten dennoch Fledermäuse angetroffen werden, sind die Arbeiten im betroffenen Be-
reich unverzüglich einzustellen. Die Tiere sind durch fachkundiges, im Umgang mit Fle-
dermäusen geschultes Personal schonend aufzunehmen, in einem ausbruchsicheren 
und geeigneten Behältnis unterzubringen und in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Osnabrück fachgerecht umzusetzen.  

• Wird ein Abbruch sowie die Gehölzentfernung innerhalb der Aktivitätszeit der Fleder-
mäuse durchgeführt, so ist durch eine Schwärmkontrolle kurz vor dem Maßnahmenbe-
ginn (max. fünf Tage) sicherzustellen, dass sich keine Fledermäuse in den Gebäudekom-
plex oder den betroffenen Gehölzen befinden. Je nach Ergebnis der Kontrolle kann eine 
ökologische Baubegleitung des Abbruchs notwendig sein. Diese Baubegleitung würde 
dann eine fachliche Entwertung der mit Hilde der Schwärmkontrolle gefundenen Quar-
tiere beinhalten. 

3.3 VÖGEL 
Bei einer Begehung am 27.03.2025 sowie am 25.04.2025 wurde der gesamte Vorhabenbereich 
und das Umfeld auf ihre Eignung als Lebensraum für verschiedene Artengruppen untersucht 
(u. a. als Fortpflanzungsstätte und Nahrungshabitat). Dabei wurden auch anwesende Arten 
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erfasst, wobei diese Erhebung nicht den Anspruch einer systematischen Kartierung erhebt, die 
Daten aber wichtige Grundlagen liefern.  

Im Vorhabenbereich konnte während der Begehung, die in der nachfolgenden Tabelle dargestell-
ten Vogelarten erfasst werden:  

Tab. 3-1: Im Vorhabenbereich festgestellte Vogelarten 

Artname Wissenschaft- 
licher Name 

Status VS-
RL 

§ RL 
Nds. 

RL D 

Amsel  Turdus merula B  § * * 

Blaumeise Parus caeruleus NG  § * * 

Buchfink Fringilla coelebs NG  § * * 

Dohle Coloeus monedula B  § * * 

Elster Pica pica B  § * * 

Fitis Phylloscopus trochilus NG  § * * 

Gartengrasmücke Sylvia borin NG  § 3 * 

Haussperling Passer domesticus NG  § * * 

Kohlmeise  Parus major B  § * * 

Mäusebussard Buteo Buteo DZ  §§ * * 

Rabenkrähe Corvus corone corone B  § * * 

Ringeltaube  Columba palumbus B  § * * 

Rotkehlchen Erithacus rubecula NG  § * * 

Rotmilan Milvus milvus DZ I §§ 3 * 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes B  § * * 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita NG  § * * 

RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

RL Nds. Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

0 ausgestorben oder verschollen * ungefährdet 

B Brutpaar NG Nahrungsgast 

DZ Durchzügler   

0 ausgestorben oder verschollen * ungefährdet 

1 vom Aussterben bedroht V Vorwarnliste 

2 stark gefährdet R extrem selten 

3 gefährdet k. A. keine Angabe 

§ Schutzstaus gemäß: § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG, EG Artenschutzverordnung Nr. 338/97 

§ besonders geschützt §§ streng geschützt 

Ein Vorkommen weiterer Arten im Gebiet ist sehr wahrscheinlich. Größtenteils dürfte es sich um 
ungefährdete Arten handeln, bei denen es sich im weitesten Sinne um Ubiquisten handelt.  
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Der Vorhabenbereich hat für Baum-, Gebüsch- und Gebäudebrüter ein Lebensraumpotenzial als 
Fortpflanzungs- und Nahrungshabitat. Brutplätze werden vorwiegend in den Bäumen, Hecken 
und Gebüschen des Vorhabenbereichs zu finden sein.  

Neben zahlreichen ungefährdeten Arten kommt auch die in Niedersachsen gefährdete Art der 
Gartengrasmücke im Vorhabenbereich und der näheren Umgebung vor. Jedoch konnte diese Art 
nicht brütend im Vorhabenbereich festgestellt werden. Die streng geschützten Arten Mäusebus-
sard und Rotmilan wurden während des Überfluges des Vorhabenbereiches festgestellt.  

Im Vorhabenbereich stellen vorkommende Bäume, Büsche, Hecken und Gehölze sowie der 
Schulgebäudekomplex potenzielle Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate für Vogelarten dar. Zur 
Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen während der Abrissarbeiten und Baufeld-
freimachung sowie Schnitt- und Rodungsarbeiten sind demnach Maßnahmen nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG für das Vorhaben zu treffen. Durch die im Folgenden aufgelisteten artenspezifischen 
Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) können Störungen und Schädi-
gungen betroffener Arten vermieden bzw. im Vorfeld ausgeglichen werden. Vermeidungsmaß-
nahmen sind Vorkehrungen, die dafür sorgen, dass sich bestimmte negative (Teil-)Wirkungen des 
Eingriffs nicht entfalten können. CEF-Maßnahmen sind aufgrund des Artenpotenzials nicht not-
wendig und entfallen dementsprechend:  

• Um die Möglichkeit von Haussperlingsbruten zu minimieren, sollen die untersten beiden 
Dachziegelreihen vor Beginn der Brutsaison (01.03. bis 30.09.) entfernt werden. 

• Es wird empfohlen Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten wie den Haussperling an 
den geplanten Neubau auf den Vorhabengelände zu integrieren. 

• Zur Vermeidung des Tötungsverbotes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist zu gewähr-
leisten, dass sämtliche vorbereitenden Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit der Gilde von 
Gehölz- und Bodenbrütern durchgeführt werden. Dies betrifft die Beseitigung der Vegeta-
tion (Baufeldräumung). Die artspezifischen bzw. artengruppenspezifischen Ausschluss-
zeiten umfassen insgesamt betrachtet die Zeitspanne vom 01.03. bis 30.09.  

• Ist dieser Zeitplan nicht einzuhalten, so sollte vor Beginn der Brutzeit eine Entwertung von 
potenziellen Brutplätzen unter Beteiligung eines Fachbüros stattfinden. 

• In Anlehnung an die Verbote des § 39 BNatSchG sind Schnitt- und Rodungsarbeiten etc. 
von Bäumen, Hecken, lebenden Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen sowie Röh-
richten zum Schutz von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. verboten. Unberührt von diesem Verbot bleiben schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen sowie behördlich angeordnete oder 
zugelassene Maßnahmen, die aus wichtigen Gründen nicht zu anderer Zeit durchgeführt 
werden können. 
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4 ERGEBNIS UND FAZIT 
Die vorliegende erweiterte artenschutzrechtliche Potenzialanalyse dient der Berücksichtigung 
der artenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), mit denen 
die europarechtlichen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt wurden. 

Das Artenspektrum wurde anhand der Begehungen und Kartierungen sowie den Vollzugshinwei-
sen für Arten und Lebensraumtypen in Niedersachsen ermittelt. Im Hinblick auf die daraus resul-
tierenden Arten erfolgte eine fachlich begründete Auswahl der Vorkommen, die von bau-, anlage- 
oder betriebsbedingter Betroffenheit im Untersuchungsgebiet nicht sicher ausgeschlossen wer-
den können. 

Die Untersuchungen der abzureißenden Objekte sowie betreffenden Gehölze zeigte kein direktes 
Vorkommen von planungsrelevanten Brutvogelarten, sondern lediglich das Vorkommen von 
Ubiquisten auf. Weiter konnten innerhalb des Schulgebäudes bewohnte Quartiere – insbeson-
dere für die Art der Fledermäuse –für planungsrelevante Arten nicht festgestellt werden. Für Am-
phibien und Reptilien, insbesondere mit gefährdeten Arten, sind Vorkommen im Vorhabenbe-
reich aufgrund von fehlenden (Laich-)Gewässern und passenden Lebensraumtypen nicht zu er-
warten. 

Für das Artenspektrum der Fledermäuse und Vögel führt die erweiterte Potenzialanalyse in der 
Summe zu dem Ergebnis, dass die Erfüllung verfahrenskritischer Sachverhalte im Sinne des § 44 
BNatSchG bei einer Umsetzung der o. g. Vorhaben nicht ausgeschlossen werden kann. Im Vor-
habenbereich konnte mit der Gartengrasmücke eine gefährdete Art nachgewiesen werden, für 
die kein Brutnachweis festgestellt wurde. Ein Vorkommen weiterer Arten im Gebiet ist sehr wahr-
scheinlich. Größtenteils dürfte es sich um ungefährdete ubiquitäre Arten handeln. Eine Quar-
tiernutzung der Bestandsgebäude von Fledermäusen konnte innerhalb des Kontrollzeitraums 
nicht nachgewiesen werden. 

Bei Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen (vgl. Kap. 3) kann der Eintritt von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG während der Abriss- und 
erforderlichen Fäll- und Rodungsarbeiten ausgeschlossen werden.  

Herford, 16.12.2025 

 

 

Bastian Brokmann 

Geschäftsführung 
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